
Mehrwegpflicht 
 
Restaurants, Bistros und Cafés, die Essen für unterwegs verkaufen, sind ab 2023 verpflichtet, 
ihre Produkte sowohl in Einweg- als auch in Mehrwegverpackungen anzubieten. Die 
Mehrwegvariante darf nicht teurer sein als das Produkt in der Einwegverpackung. Außerdem 
müssen für alle Angebotsgrößen eines To-go-Getränks entsprechende Mehrwegbecher zur 
Verfügung stehen und die Mehrwegverpackung darf auch ansonsten nicht zu schlechteren 
Bedingungen angeboten werden als die Einwegverpackung. Es ist erlaubt, die 
Mehrwegverpackung nur gegen ein Pfand auszugeben, das bei der Rückgabe dann wieder 
ausgezahlt wird. 
 
Von der Pflicht ausgenommen sind kleinere Geschäfte in denen insgesamt fünf Beschäftigte 
oder weniger arbeiten und die eine Ladenfläche von nicht mehr als 80 Quadratmetern haben. 
Diese Betriebe müssen jedoch ihren Kundinnen und Kunden ermöglichen, deren eigene, 
mitgebrachte Mehrwegbehältnisse befüllen zu lassen. 
 
 
Steuersenkung 
 
Speisen, die im Haus verzehrt werden, sind bis 31.12.2023 mit dem ermäßigten Steuersatz zu 
versteuern. Die Frist wurde vom 31.12.2022 auf den 31.12.2023 verlängert. 
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